
 

Anzeige über ein vorübergehendes Gaststättengewerbe aus besonderem 

Anlass (§ 2 Abs. 2 Landesgaststättengesetz – LGastG) 

 

Die Anzeige eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes ist mindestens zwei 

Wochen vor Beginn des Betriebes zu erstatten. 

Dieses Formular dient der reinen Anzeige, es erfolgt keine „Erlaubnis“, diese Anzeige 

ersetzt keine anderweitig erforderlichen Genehmigungen. Bestehende gesetzlichen 

Vorgaben, Auflagen oder Erlaubniserfordernisse bleiben hiervon unberührt. 

Angaben des Antragsstellers 

Antragsteller/Verein:  

Verantwortliche Person:  

Straße/Hausnummer:  

PLZ/Ort:  

Telefon:  

Email:  

Anlass:  

Ort der Veranstaltung:  

Datum und Uhrzeit 

am von Uhr  bis Uhr 

am von Uhr  bis Uhr 

am von Uhr  bis Uhr 

am von  Uhr  bis Uhr 

Gastronomisches Angebot 

Alkoholische Getränke: ☐ ja ☐ nein 

Speisen: ☐ ja ☐ nein 

Bemerkungen: 

  

  

 

 Verteiler: 

______________________________________ Polizei 

Datum, Unterschrift Finanzamt 

 Ordnungsamt LRA Konstanz 

 Baurechtsbehörde LRA Konstanz 


